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Allgemeine Geschäftsbedingungen der BKW Energie AG Technische Dienstleistungen Engineering Netze 1 



Geltungsbereich, Zweck



1.1 



Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für technische Dienstleistungen der BKW Energie AG (im Folgenden AGB) gelten für die BKW Energie AG und deren Tochtergesellschaften, welche diese AGB verwenden.



1.2 



In diesen AGB werden der Auftraggeber als «Kunde» und die BKW Energie AG als «Ingenieur» bezeichnet.



1.3 



Diese AGB gelten, soweit sie explizit als Vertragsbestandteil vereinbart wurden, für sämtliche Dienstleistungen des Ingenieurs, ergänzen die von den Parteien abgeschlossenen Dienstleistungsverträge und bilden integrierenden Bestandteil derselben. Falls die AGB nicht im Widerspruch zu Bestimmungen der Norm SIA 108 stehen, welche ebenfalls Bestandteil des Dienstleistungsvertrages ist, ergänzen sie diese.



1.4 



Diese AGB gelten nicht für Leistungen, welche die Lieferung oder Herstellung von Sachen zum Gegenstand haben. Sind in den Verträgen weitere Leistungen (z. B. Bau, Montage etc.) enthalten, gelten die vorliegenden AGB nur für den Bereich der technischen Dienstleistungen im Engineering Netze.



2 Vertragsabschluss 2.1 



3.3 



Soweit sie den in Ziffer 3.2 erwähnten Vertragsbestandteilen nicht widersprechen, sind folgende weitere Dokumente ergänzend anwendbar: –– Norm SIA 118 –– Die zum Zeitpunkt der Baueingabe geltenden technischen Bedingungen übriger Normen, sofern sie ortsüblich und als Regeln der Bautechnik allgemein anerkannt sind



3.4 



Der Gegenstand des Dienstleistungsvertrags sowie der Umfang der Arbeiten sind in der Offerte und / oder im Dienstleistungsvertrag detailliert bezeichnet. Im Weiteren gelten folgende Grundlagen: –– Die von der Bauleitung und vom Kunden genehmigten Pläne und technischen Angaben –– Die einschlägigen Vorschriften und Normen über die elektrischen Anlagen –– Das Schweizerische Obligationenrecht



4 Preise 4.1 



Die Leistungen des Ingenieurs werden nach Zeit und Aufwand aufgrund der im Dienstleistungsvertrag vereinbarten Ansätze des Ingenieurs in Rechnung gestellt.



4.2 



Reisekosten, Transportkosten und weitere Kosten werden dem Kunden, falls in der Offerte nicht abweichend vereinbart, separat in Rechnung gestellt.



4.3 



Die Offerte umfasst nur die ausdrücklich aufgeführten Leistungen. Vom Kunden verlangte Mehrleistungen und Änderungen werden zu den im Kostenvoranschlag angewendeten Ansätzen in Rechnung gestellt. Verlangte Überzeit wird mit den gültigen Zuschlägen des Ingenieurs in Rechnung gestellt, sofern nichts anderes vereinbart ist.



4.4 



Die Preisangaben verstehen sich in CHF exkl. MWST. Diese wird zum jeweils geltenden Ansatz zusätzlich in Rechnung gestellt.



4.5 



Der Ingenieur behält sich bei Globalpreisen eine Preisanpassung vor, falls sich zwischen dem



Der Dienstleistungsvertrag wird in schriftlicher Form abgeschlossen. Dies gilt auch für sämtliche Änderungen und Ergänzungen des Dienstleistungsvertrags.



3 Vertragsbestandteile und -grundlagen 3.1 



Die Vertragsbestandteile sind im Dienstleistungsvertrag festgelegt.



3.2 



Soweit im Dienstleistungsvertrag nicht abweichend vereinbart, bestimmt sich bei Widersprüchen die Rangordnung der Vertragsbestandteile in folgender Reihenfolge: 1. Dienstleistungsvertrag (Generalunternehmer-, Ingenieur- oder Werkvertrag) 2. Allgemeine Geschäftsbedingungen der BKW Energie AG für technische Dienstleistungen 3. Norm SIA 108
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Zeitpunkt der Offerte und der vertragsmässigen Erfüllung die Lohnansätze oder die Materialpreise ändern. Bei Global- und Pauschalpreisen kann eine Preisanpassung ausserdem erfolgen, wenn –– die Arbeitstermine aus einem vom Ingenieur nicht verschuldeten Grund geändert werden müssen; –– Art und Umfang der vereinbarten Leistungen eine Änderung erfahren haben; –– das Material oder die Ausführung Änderungen erfahren, weil die vom Kunden gelieferten Angaben oder Unterlagen den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprochen haben oder unvollständig waren. 4.6 



6 Abnahme 6.1 



Der Ingenieur zeigt dem Kunden die Abnahmebereitschaft der vertragsgemäss vereinbarten Leistungen schriftlich an. Sobald die Abnahmebereitschaft gemeldet wird, hat der Kunde oder sein Beauftragter die Leistungen zusammen mit dem Ingenieur innerhalb angemessener Frist einer Abnahmeprüfung zu unterziehen. Allfällige Mängel sind gegenüber dem Ingenieur unverzüglich schriftlich zu rügen. Unterlässt der Kunde dies, gelten die Leistungen des Ingenieurs hinsichtlich dieser Mängel als genehmigt.



6.2 



Wegen geringfügiger Mängel, insbesondere solcher, welche die Funktionstüchtigkeit nicht wesentlich einschränken, darf die Abnahme nicht verweigert werden. Der Ingenieur hat derartige Mängel unverzüglich zu beheben. Bei erheblichen Abweichungen vom Dienstleistungsvertrag oder schwerwiegenden Mängeln kann der Kunde die Abnahme verweigern. In diesem Falle hat er dem Ingenieur eine angemessene Nachfrist zu gewähren, innerhalb welcher der vertragsmässige Zustand herzustellen ist. Danach ist dem Kunden die Abnahmebereitschaft erneut anzuzeigen.



Die Offerte bleibt drei Monate verbindlich, sofern nichts anderes vermerkt worden ist.



5 Termine 5.1 



Nur die in der von beiden Parteien unterzeichneten Vertragsurkunde vereinbarten Termine sind verbindlich.



5.2 



Die Einhaltung von vereinbarten Terminen setzt voraus, dass die Materiallieferungen und die Fertigstellung der bauseitigen Vor- und Nebenarbeiten rechtzeitig erfolgen.



5.3 



Eine Frist ist auch dann eingehalten, wenn der bestimmungsgemässe Betrieb möglich beziehungsweise nicht beeinträchtigt ist, aber noch Nacharbeiten oder weitere Leistungen erforderlich sind.



5.4 



Kann die Dienstleistung aufgrund von Verzögerungen, die nicht der Ingenieur zu vertreten hat, nicht zum vereinbarten Termin erbracht werden, so hat der Ingenieur Anspruch auf eine Anpassung des Terminprogramms und auf eine Verschiebung der vertraglich festgelegten Termine.
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7 Zahlungsbedingungen



5.5 



5.6 



Kein Verschulden des Ingenieurs liegt namentlich vor bei Verzögerungen infolge von höherer Gewalt, behördlichen Massnahmen, nicht voraussehbaren Baugrundverhältnissen, Umweltereignissen und bei Verspätungen, welche aufgrund von Abhängigkeiten von Dritten entstanden sind. Der Ingenieur ist verpflichtet, solche Verzögerungen, sobald sie für ihn erkennbar sind, dem Kunden unverzüglich schriftlich anzuzeigen.



7.1 



Sofern im Dienstleistungsvertrag nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen für Leistungen zahlbar innert 30 Tagen rein netto.



7.2 



Bei grösseren oder über einen längeren Zeitraum andauernden Aufträgen können Teilzahlungen verabredet werden. Die einzelnen Zahlungstermine und die Zahlungsraten sind im Dienstleistungsvertrag geregelt.



7.3 



Der Kunde darf Zahlungen wegen Beanstandungen, eigenen Ansprüchen gegen den Ingenieur oder vom Ingenieur nicht anerkannten Gegenforderungen weder zurückhalten noch kürzen.



7.4 



Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungstermine gerät der Kunde ohne Mahnung in Verzug und es werden Verzugszinsen von 5 % in Rechnung gestellt.



8 Haftung 8.1 



Der Ingenieur haftet für die sorgfältige und gewissenhafte Erbringung der von ihm geschuldeten Leistungen.
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8.2 



Die Haftung des Ingenieurs für die von ihm oder seinem Personal zu vertretenden unmittelbaren Personenund Sachschäden, die anlässlich der Vertragserfüllung entstanden sind, ist beschränkt: –– auf den Deckungsumfang der in der Schweiz üblichen Haftpflichtversicherungsbedingungen, höchstens jedoch –– auf den Wert der Auftragssumme.



8.3 Eine weitergehende Haftung des Ingenieurs – gleich aus welchem Rechtsgrund – wie insbesondere die Haftung für Vermögensschäden sowie die Haftung für entgangenen Gewinn, den Verlust von Informationen und Daten, für Produktionsausfall und / oder Ansprüche Dritter sowie für alle indirekten Schäden und Folgeschäden ist ausgeschlossen, sofern nicht wegen rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.



9 Schutzrechte 9.1 



Die Arbeitsergebnisse und insbesondere sämtliche Pläne, Berechnungen, Kostenvoranschläge usw. verbleiben im Eigentum des Ingenieurs. Sie dürfen nur im Zusammenhang mit der Erfüllung der vertragsgemäss geschuldeten Leistungen verwendet werden.



9.2 



Eine Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist nur mit vorgängiger schriftlicher Zustimmung des Ingenieurs zulässig.



10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 10.1 Der Vertrag mit sämtlichen Bestandteilen und die vorliegenden AGB unterstehen schweizerischem Recht. 10.2 Gerichtsstand für etwaige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Dienstleistungsvertrag ist Bern, zuständig sind die ordentlichen Gerichte.



BKW Energie AG Bern, Mai 2014



BKW Energie AG Viktoriaplatz 2 3013 Bern Telefon 058 477 51 11 Telefax 058 477 56 35 M14DO5042
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Haftung fÃ¼r entgangenen Gewinn, den Verlust von. Informationen und Daten, fÃ¼r Produktionsausfall und / oder AnsprÃ¼che Dritter sowie fÃ¼r alle indirekten.










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie AG ... 

6.1 In der Regel sind die Artikel ab Lager lieferbar. In ... Die gesetz- ... 10. Tausch der Paletten / Retoure der. RollbehÃ¤lter. 10.1 Paletten werden nur in gutem ...










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen der BKW Energie AG für ... 

01.02.2015 - und dem Wiederverkäufer (z. B. EVU, Broker, etc.), nachfolgend Kunde genannt. Diese AGB regeln nicht die Bilanzgruppenzugehörigkeit des ...










 








Allgemeine Anstellungs bedingungen der BKW Energie AG 

untersuchung aufzubieten. die Kosten trägt die BKW. 4.7. Arzt- und .... Stirbt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, wird die Lohnzahlung in jedem Fall für den.










 








TW Energie AG - BKW 

20.11.2007 - Die sol-E Suisse AG â€“ die Tochtergesellschaft der BKW FMB Energie AG. (BKW) im Bereich der neuen erneuerbaren Energien â€“ und die ...










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie AG Besondere ... 

Die Kosten fÃ¼r seine eigenen Netzanlagen (z. B. Transformator. Hochspannung / Mittelspannung ... Telefon 058 477 51 11. Telefax 058 477 56 35 www.bkw.ch.
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Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 4.3. Mit der Beendigung werden sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Forderungen der BKW gegen-.










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie AG fÃ¼r die ... 

4. Art 10 Umfang der Energielieferung. 5. Art 11 Messung des Energieverbrauchs. 5. Art 12 Messdatenclearing. 5. Art 13 Einstellung der Energielieferung. 5.
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2.1 SÃ¤mtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt. ab unse- ren Lagern (Ostermundigen / Emmenmatt). Preis- und. SortimentsÃ¤nderungen bleiben ausdrÃ¼cklich ...










 








BKW-Gruppe Jahresbericht 2011 - BKW Energie AG 

07.07.2011 - Kursentwicklung der BKW-Aktie 31.12.2010 â€“ 31.12.2011. 100. 90. 80 ...... sowie die Herren Matthias Kaufmann (GeneralsekretÃ¤r und. SekretÃ¤r ...










 








BKW Gruppe Nachhaltigkeit 2013 - BKW Energie AG 

Wir bewerten und wÃ¤hlen unsere Lieferanten und Partner nach. Kriterien der .... zentraler Bedeutung sein. Das Kern- energiegesetz schreibt vor, radioaktive.










 








BKW Gruppe Jahresbericht 2013 - BKW Energie AG 

61 445. Arbeitsstunden. Energie- beratung. KMU. Die BKW kÃ¼mmert sich um die Nach- haltigkeit am EidgenÃ¶ssischen Schwing- und Ã„lplerfest: â€“ Versorgung ...










 








BKW-Gruppe Jahresbericht 2012 - BKW Energie AG 

07.03.2013 - Direkt und indirekt Ã¼ber ihre Ver triebs partner ver- sorgt die ..... giebranche im In- und Ausland von einer vorsichtigeren Kredit- beurteilung ...










 








Dienstleistungen der BKW Energie AG PDF 

BKW verpflichtet, dieser den Schadenfall unverzüglich schriftlich zu melden, ansonsten Verzicht auf Schaden- ersatz angenommen wird. Art. 11 Höhere Gewalt.










 








BKW Gruppe Halbjahresbericht 2014 - BKW Energie AG 

CHF infolge RÃ¼ckerstattung von Kosten fÃ¼r Systemdienstleistungen ..... Abweichung zur bisherigen Definition enthÃ¤lt das Â«BetriebsergebnisÂ» auch das ...










 








BKW-Gruppe Halbjahresbericht 2013 - BKW Energie AG 

07.03.2013 - Bundes gericht verfÃ¼gten RÃ¼ckerstattung der Kosten fÃ¼r Sys- ..... der nicht umgetauschten Aktien der BKW Energie AG in Aktien der BKW AG.










 








Halbjahresbericht 2015 - BKW Energie AG 

kursbedingt tieferer Kosten bei der Marktbeschaffung. ..... Die Definition von Segmenten und Segmentergebnissen erfolgt unverÃ¤ndert auf der Grundlage der.










 








DatenschutzerklÃ¤rung BKW Energie AG 

Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie denjenigen Nutzern angezeigt werden, die ein mutmassliches ...










 








Facts & Figures - BKW Energie AG 

Trading. 12,046. 1.2 %. Pump/substitution energy. 248. 0.9 %. Transmission losses/ own consumption. 193. 0.3 %. Direct sales from financial interests. 53. Total.










 








BKW-Gruppe Finanzbericht 2011 - BKW Energie AG 

28.06.2013 - IFRS wurden im Finanzbericht 2011 die Vergleichswerte ent- ...... CHF im Jahr 2016, 0.8 Mio. ...... den Banken der BKW FMB Energie AG und unter BerÃ¼cksichtigung der Interessen der ObligationÃ¤re und Kreditgeber durch-.










 








BKW-Gruppe Nachhaltigkeitsbericht 2011 - BKW Energie AG 

Der erarbeitete Sozialplan ist fair und grosszÃ¼gig. Kernelement dieses Sozialplans ist die bezahlte. Neuorientierungsphase. Deren Ziel ist es, den von.










 








BKW-Gruppe Finanzbericht 2012 - BKW Energie AG 

28.06.2013 - wirtschaftliche Vorteile (Kostenreduktion, Ertragssteigerung) ...... geldwerten Vorteil des vergÃ¼nstigten Bezugs von BKW-Aktien. Im Jahr 2012 ...










 








Regulatorische Jahresrechnung Verteilnetz BKW Energie AG 

ErlÃ¤uterungen: GemÃ¤ss Artikel 11 des Bundesgesetzes Ã¼ber die Stromversorgung vom 23. MÃ¤rz 2007 (StromVG; SR 734.7) ist die BKW Energie AG verpflichtet, ...










 








Regulatorische Jahresrechnung Verteilnetz BKW Energie AG 

Dem Verteilnetz der BKW Energie AG ist buchungstechnisch kein Personal zugeordnet. Das fÃ¼r den Netzbetrieb erforderliche Personal wird sachgerecht Ã¼ber ...
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